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Einleitung 

Die atomrechtliche Diskussion beschäftigte sich lange Jahre überwiegend mit 
der Errichtung und dem Betrieb von Kernkraftwerken.  Mit dem zunehmenden 
Ausbau der nuklearen Ver- und Entsorgungsanlagen1 erfaßt die atomrechtliche 
Diskussion in wachsendem Maße auch diese Stationen des nuklearen Brenn-
stoffkreislaufs.  Die vorliegende Arbeit möchte dieser Entwicklung Rechnung 
tragen2. 

Die Arbeit möchte u. a. verdeutlichen, daß das Atomgesetz für alle Stationen 
des nuklearen Brennstoffkreislaufs  Geltung beansprucht, was bei seiner Anwen-
dung eine Gesamtschau des nuklearen Brennstoffkreislaufs  erforderlich  macht. 
Während das Atomgesetz bisher überwiegend im Hinblick auf Kernkraftwerke 
interpretiert worden ist, möchte die vorliegende Arbeit versuchen, die atomge-
setzlichen Anforderungen  an die Errichtung und den Betrieb kerntechnischer 
Anlagen unter Berücksichtigung aller Stationen des nuklearen Brennstoffkreis-
laufs zu verstehen und einheitlich und in sich schlüssig auszulegen. 

Zur Terminologie sei darauf hingewiesen, daß der Bundesminister des 
Innern3 und zum Teil auch das Schrifttum zu den „Anlagen des Brennstoffkreis-
laufs" nur die Ver- und Entsorgungsanlagen, nicht aber die Kernkraftwerke 
rechnen, was nicht einsichtig ist, da die Kernkraftwerke  ein wichtiger Bestandteil 
des Brennstoffkreislaufs  sind. Die vorliegende Arbeit zählt daher zu den 
Stationen bzw. Anlagen des Brennstoffkreislaufs  auch die Kernkraftwerke. 

1 Zum Stand des Ausbaus: vgl. Bundesminister  des Innern,  Anlagen des Brennstoff-
kreislaufs. 

2 Das Manuskript der vorliegenden Arbeit wurde im Sommer 1985 abgeschlossen. 
Nachfolgende Rechtsprechung und Literatur konnten nicht umfassend berücksichtigt 
werden. Soweit die vorliegende Arbeit Zuständigkeiten und Tätigkeiten des Bundesmini-
sters des Innern behandelt, ist auf den zwischenzeitlich eingetretenen Übergang dessen 
Zuständigkeiten auf den Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
hinzuweisen. 

3 Vgl. Bundesminister  des Innern,  Anlagen des Brennstoffkreislaufs. 





Erster  Teil 

Die sicherheitsrechtlich bedeutsamen Stationen 
nuklearer Brennstoffkreisläufe  (Rechtstatsachen) 

Nukleare Brennstoffkreisläufe  beschreiben die Versorgung der Kernkraftwer-
ke mit Kernbrennstoffen  und deren Entsorgung. Die Brennstoffkreisläufe  sind 
abhängig von dem im Kernkraftwerk  eingesetzten Reaktortyp. Die Reaktorty-
pen lassen sich u.a. nach dem verwendeten Kühlmittel klassifizieren1: 
— Leichtes Wasser (H20) : Leichtwasserreaktor 
— Schweres Wasser (D20): Schwerwasserreaktor 
— Kohlendioxid (C02) : graphitmoderierter  Reaktor 
— Helium : Hochtemperaturreaktor 
— Flüssiges Natrium : Schneller Brutreaktor. 

In der Bundesrepublik Deutschland haben sich bisher die Leichtwasserreak-
toren wirtschaftlich durchgesetzt2. Sie werden unterteilt nach Siede- und 
Druckwasserreaktoren.  Im Siedewasserreaktor verdampft das Wasser im 
Druckbehälter, im Druckwasserreaktor  im Dampferzeuger  eines zweiten Kreis-
laufs3. Wirtschaftlich und politisch kontrovers diskutiert wird die Zukunft des 
Schnellen Brutreaktors. 

Die Brennstoffkreisläufe  für Leichtwasser- und Schnelle Brutreaktoren unter-
scheiden sich voneinander; daher werden sie im folgenden getrennt dargestellt. 

1 Bundesregierung,  Dokumentation, S. 84ff.,  S. 148ff., S. 150f., S. 128ff.,  S. 119ff;  vgl. 
Koelzer,  Lexikon, S. 75 („Kühlmittel"), S. 78 („Leichtwasserreaktor"), S. 123 („Schwerwas-
serreaktor"). 

2 Vgl. Ronellenfltsch,  Genehmigungsverfahren,  S. 143; Bundesregierung,  Dokumenta-
tion, S. 84; Koelzer,  Lexikon, S. 182 f., 186. Vgl. die Auflistung der Kernkraftwerke  in der 
Bundesrepublik Deutschland (Stand: 2.11.1984), in: Umwelt  Nr. 107 v. 18.12.1984, S. 34-
36. 

3 Koelzer,  Lexikon, S. 78 („Leichtwasserreaktor"), S. 98 ff.  Zum Aufbau und zur 
Technik von Kernkraftwerken  mit Druck- und Siedewasserreaktoren vgl. im einzelnen 
Anhang I, Abb. 1 und 2 und Bundesregierung,  Dokumentation, S. 88 ff.,  106ff. 
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A. Brennstoffkreislauf  für Leichtwasserreaktoren4 

I. Versorgung mit Kernbrennstoffen 

1. Gewinnung, Aufbereitung, Konversion 

Der Ausgangsstoff,  das Uranerz, wird im Tief- oder Tagebau gewonnen und 
anschließend durch Zerkleinerung und Lagerung aufbereitet.  Das ausgefällte 
Natururan wird als sog. Yellow Cake in Fässern verpackt5. In einer weiteren 
Anlage wird das Natururan in Uranhexafluorid  (UF6) verwandelt, d.h. 
konvertiert6. 

2. Anreicherung7 

Natururan besteht zu 0,7% aus Uran-235 und zu 99,3% aus Uran-238. In 
Anreicherungsanlagen muß der geringe Anteil des Uran-235 für den Einsatz in 
Leichtwasserreaktoren auf 2-3,5% erhöht werden. 

Für die Erstausstattung eines Leichtwasserreaktors vom Typ Biblis 
(1200 MWe) z.B. werden etwa 100t angereichertes Uran mit einem Anteil von 
ca. 2,5% Uran-235 benötigt; für deren Herstellung sind etwa 540t Natururan 
notwendig. Für die Nachladungen sind jährlich etwa 30 t angereichertes Uran 
mit einem Anteil von ca. 3% Uran-235 erforderlich;  für deren Produktion 
benötigt man 160 t Natururan8. Aus diesen 160 t Natururan (mit einem Gehalt 
von 0,7% Uran-235 und 99,3% Uran-238) entstehen beim Durchgang durch die 
Anreicherungsanlage 301 angereichertes Uran (mit einem Gehalt in der Regel 
von 3% Uran-235 und 97% Uran-238) und 130t abgereichertes Uran, das 
nahezu 100%ig aus Uran-238 besteht9. Beim Anreicherungsprozeß wird also 
das ursprünglich in der Gesamtmenge enthaltene Uran-235 in der anzureichern-
den Teilmenge konzentriert. 

Das abgereicherte Uran kann in Leichtwasserreaktoren nicht eingesetzt 
werden und scheidet aus dem Brennstoffkreislauf  für Leichtwasserreaktoren als 
Abfall aus10. Nur die 30 t angereichertes Uran gehen als Reaktorbrennstoff 
weiter in die Brennelement-Herstellung. 

4 Vgl. Anhang I, Abb. 3. 
5 Bundesregierung,  Dokumentation, S. 160 f. 
6 Schleisiek,  Wiederaufarbeitungsanlagen,  S. 2; vgl. Bundesregierung,  Dokumentation, 

S. 162. 
7 Vgl. Anhang I, Abb. 3. 
8 Bundesregierung,  Dokumentation, S. 162ff.;  Faude,  Schneller Brüter, S. 2; Schleisiek, 

Wiederaufarbeitungsanlagen,  S. 2; vgl. auch Closs,  Proliferation,  S. 21. 
9 Faude,  Schneller Brüter, S. 2. 
10 Faude,  Schneller Brüter, S. 2 f. und Abb. 1 (linker Teil). 


